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Äshnten Gesetzes und die nöthigen Erläuterungen; —
beschlic ßt:
Wenn eine MnnizipMät die Nothwendigkeit erkannt

hat, in ihrer Gemeinde eine Polizey. oder Sicher-
heilSwache aufzustellen, so wird ße ein mit Grün.

^
den begleitetes Begehren dem Rcgierungsstatthattcr
oder seinen Umcrdeamtcn einsenden, da diese allein
über die bewaffnete Macht zu verfügen haben. Diese
dagegen sind gehalten < die Befehle zu ertheilen, daß
die begehrte Anzahl Mannschaft gestellt werde.
Die Munizipalitäten werden den Quartier, Com.
mandante» oder Trüllineistcrn die besondern Const.

gncs geben welche die Sicherheit ihrer Gemeinden
erheischte. Im Falle einer Nachläßigkcit im Dienst,
zeigen sie selbe dem Statthalter an, welcher die Feh-
lenten militärisch bestraffen lassen wird.

Z. Jeder Eigenthümer oder Einwohner soll entweder

persönlich oder durch Ersetzung auf seine Köstcn zu

dem Militairdienst in seiner Gemeinde beytragen,

4. Wenn sich in einer Gemeinde gar keine oder nicht

.hinlänglich besoldete Truppen befinden, und der

Militairdienst unerläßlich wäre, so wird der Regte-

rungsstatthalter die Bürger auffordern, die Wache

zu versehen. -

Den Militairdienst in den Gemeinden zu versehen,

sind gehalten: zuerst alle in der Elite und Reserve

eingeschriebene Bürger, nachher die Einwohner und

Eigenthümer.
t. Die Munizipalitäten werden eine Zählung der nicht

in der Elite oder Reserve eingeschriebenen Einwohner
und Eigenthümer vornehmen davon ein Verzeich-
niß verfassen, welches dem Ouarcierkommantanten
oder Exerziermeistcr übergeben, unv an die Liste der

auf obige Art Eingeschriebenen angehängt werden
soll, um die Zahl der Bürger auszumachen, welche
In den respcklwen Gemeinden den Dienst zu vcrrich-
ten befehligt werden sollen.

5. Wenn der Regicrungsstaithaltcr in einer Gemeinde

Militairdienst begehet', oder ans die Einladung der

Munizipalitäten eine Sicherhcilswache aufzustellen

befiehlt, kommandircn die Exerziermeistcr nach der

Reche die im vbdemcld ten Haupiverzeichniß begriffe-
veil Bürger. So oft es die Mnnizipaütälcn begeh«

ren, werden sie ihnen den Dienstausweis vorlegen,
damit sich, dieselben überzeugen können, daß nicht ^

à Bürger mehr als der andere mitgenommen werde, i

Bey Unregelmäßigkeit in der Verthcilnng des Dien-
kks wird der. Statthalter, auf die Anzeige der j

Munizipalitäten, den Exerzier - Meister bestrafen
lassen.

8. Das Kommando übe? die Wache und in Thätigkeit
gcsezten Truppen der Gemeinden kann mir den Ossi-
zieren und Unteroffizieren der Elite und Reserve
gegeben werden, da die erstern gestzlicher Weise durch
die Vvllziehungsgewalt, und die leztcrn zufolge des

Gesetzes vom iz. Christin, 1798 ernannt sind. Diese
Ober- und Unteroffiziere können »iemalen anders
als in ihren, Grad angestellt werden; und wenn
ihre Anzahl zu Verrichtung des Dienstes in ihren
Gemeinden nicht hinlänglich wäre, so wird der

Regicrìmgsstatthàr einzig für die Zeit dieses Dien»
strs die Nöthigen ernennen.

9. Jeder unter den Waffen stehende Bürger hängt,
was den Dienst anbelangt, einzig vom Militair ab.

10. In den Gemeinden, wo sich kein helvetischer Pla -
kommandant befindet, wird der Quartierkommau»
dank die auf den Ortstienst der Gemeinden Bezug
habenden Verrichtungen desselben übernehmen »dar

in dessen Ermanglung der oberste Offizier der EMc
oder Reserve uud bey gleichem Grad der Dienstälteste.

11. Da die Exerziermeister mit besondern Dienstverrich,
tüngen zum Dienst der Gemeinden beauftragt siad,

so sind die ,Munizipalitäten eingeladen, ihnen diese
anfferordei'.llichen Arbeit wegen, Verhältniß,näßlge
Entschädigung zu bestimmen.

is. Die Minister des Kriegswesens und des Innern sind,

ein jeder was ihn betrifl, mit der Vollziehung teS

gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher ge»

driikl, und in das Tagblatt der Gesetze eingcn'ikl

werden soll. Folgen die Unterschriften.

Mannigfaltigkeiten.
Schw eiz e r s g em ei n n ützi g es Wo ch enbiä tt

zur Belehrung und Unterhaltung.
Wenn Lügen belehren und Zotten unterhatten

können, so entspricht dieses Wochenblatt seiner Aus,

shrift. Seiner politiiehcn Tendenz »ach, gehört

es an die Seite der weiland helvetischen Zu.
schauer »»d Zuhörer; doch ist es mit weniger

Geist geschrieben, als es diese Blätter waren; und

wenn man die leztern mit der berühmten Pariser Q u 0-

tidienne unglaublich charmanten Andenkens, ver,

glichen hat, so kann das Schweizerische Blatt hoch-

siens mit dem »»berühmten Invariable und

ähnlichen plumpen Nàonsblàrn von i?l,7v m à



— l!)4
Reihe gestellt werdest. Daß indeß/ so vcrworffen und
elend auch das Ganze ist/ der Partheygeist eiligen
Werth darauf legt / beweisen die Namen verschiedener

Mitarbeiter/ die nur im Uebermaaße der Bitterkeit
ihres Herzens und von verzehrenden! Haß gegen die

neue Ordnung der Dinge verblendet, sich unter eine

ihrer so unwürdige Fahne begeben konnten. Es ist in
der That sehr erbaulich, wenn man gewisse ehmalige
Zürchermagistrate und gewisse Geistliche dieser Stadt,
die ohne Aufhören über die Entsittlichung des Volkes
durch die Revolution, über die Sittcnlosigkeit der neuen

Beamten u. s. w, in Prosa und in Versen Klagen gen

Himmel ftnden, gemeinschaftlich mit Schweizer
von Em b r ach an einem Volksblatt arbeiten sieht,

von dem man bald keinen Bogen lesen kann, ohne auf
Zweydeutigkeiten, Zotten und sittenlose Vadcmeeums.

gcschichtm zu flössen.... Soll etwa dieß das Aas seyn,

womit diese Herren das sündige Volk zu lochen

dxi.ken, um es hernach im Fegefeuer desto vollkomncr

wieder zu reinigen?
Doch unsere eigentliche Absicht bey diesem Aufsatz,

gicng dahin, eine Beleuchtung des Hr. Pfr. Schweizer

durch eme kleine Parallele zu beleuchten. Sie befindet

sich in feinem 6ten Bogen und becrift die Frage: „ Ob

„ einer der vormals deportieren Helvctier den Ruf in

„ eine der bestehenden Autoritären, a» die Seite seiner

„ Verlaümder, Kläger und Richter, mit Ehren äiinch-

„ men könne '? " Wir erinnern uns, daß zu Anfang
des Jahres 1798, als eine Landcscommijion und eine

Canlonsversammlung (als provisorische'Negierung) in
Zürich zu Stande gekommen waren, einige der erhizte.

stey Köpfe der damaligen Patriotenparlhey vom Lande

Billeter z. B. und einige feiuer Freunde gerade die

gleiche Frage aufwarffen und sich lange nicht dazu ver.

stehen konnten, neben ihren Verläumbern,
Klägern und Richtern (welches bekanntlich

verschiedene Häupter der chmaligen Zürcher Regierung
waren) zu sitzen, sondern verlangten, diese Leute müssen

entweder entfernt werden oder doch ftcywillig abtreten.

Bey jenen wilden, zum Theil von Rachgicr beseelten

Menschen, die indem sie Frankreich im Rücken hat-

ten, sich alles erlaubt hielten, fand indeß Vernunft
und Mäßigung noch so vielen Eingang, daß sie ihre
Bedenken aufgaben und neben Männern, von denen sie

verlänmdet, angeklagt, und gerichtet waren ' Platz nah.

me».,.. Dieses zu thun, würden sie wohl unterlassen

haben, wenn sie siw damals bey dein Hr. Pfr, Schwci-
zer Rathes erholt hättest.

„Mich will bedrucken — würde der christliche Pre.
digcr ihnen geantwortet haben wir bedienen uns durch,'

ans ver eig enen W 0 rte S ch weijers)„ehe
ihr an der Seite eurer Verlänmder, Kläger und Rich,
ter eine Stelle annehmen könnt, müsset ihr auf die

möglichst öffentliche Genugthuung von Seite der Regie,

rung gedrungen, und dieselbe wirklich vor den Auge»

des Publicums erhalten haben. Unmöglich könnt ihr,

die ihr auf Genugthunng und Entschädigung gedrungen

habt, euch mit der »dersiächlichen Abfertigung begnü,

gen, welche darauf erfolgtenämlich: baß alles, wal

vorgegangen, eurer Ehre nicht nachtheilig seyn soll;

in das Enrschädigungsbegehren aber könne man nicht

eintreten. — Die Regierung muß angehalten werden,

eure Unschuld, gegen die ovch izl fortwstr.
k e n d e Opini o n actmmäßig i» rechtfertigen, d. i.

aus den Protokollen des damaligen Vollzichungs.Di»
rekloriums und des JustjzministerS (liest besdamali.

gen täglichen und geheimen Rathes), was darin über

die Veranlassung und Motive des Verfahreos gegen

euch und über die unregelmäßige Aufstellung von 8à
publics in den Cantonen, unter dem Titel: Kriezsrà.

the (lies: und über die geheimen Instruktionen dee

Landvögte und Oberöogte, die ihnen unregelmäßig z»«

gegebenen Adjunkten und die besoldeten Spionen im

Lande herum auch über derselben Rapporte, in Bezug

auf ihre dießfälligkn Schritte und Handlungen, Auf«

schluß geben kann., einen getreu historische»
Auszug dem Publikum durch den Druk milzulhei«

len, um dieses mit den geld « und blutgierigen Ursä«

chern Treibern und Vollziehern solcher Gewaltthätig,

leiten, deren einige noch in ver provisorischen Regie«

rund sitzen, genau bekannt zu machen u. s. w. "
Diesen Rath, und damit vielleicht taS Signal Mi

Blutvergiessen welches in jenen Tagen der aufs höchste

gediehenen Spannung und des allgemeinen Schecken!,

die Vorsehung wundervoll abwandte, würde der Pst.

Schweizer gegeben haben: denn nach dreyer Iahst

tranervollen Ersahrungen, wagt er es den abscheul!«

chen Rath zu ertheile». Wenn er gedungen wäye, dst

Männer zu höhnen und zu eutchren, zu deren Verthci«

tiger er sich unberuffen auswirft, er könnte es nicht

ärger treiben, alS indem er einerseits mit nameichstr

Unverschämtheit ihnen sagt : d i e O p i n i 0 » se » 1

noch f 0 rtw i rk end gegen sie" und anderstill

indem er ihnen antrauen darf, sie werden seinem »er«

ruchten Rathe einiges Gehör geben.
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